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Richtlinienvorschlag der EU-Kommission über eine  
gesetzliche Verpflichtung von Unternehmen zur  
Berichterstattung über Umwelt- und Sozialbelange  
sowie zur Diversität (KOM (2013) 207)
 
 
 
 

 

Am 16. April 2013 hat die EU-Kommission einen neuen Richtlinienvor-

schlag veröffentlicht, der künftig alle Unternehmen mit mehr als 500 Mit-

arbeitern verpflichten soll, Auskunft über ihr gesellschaftliches Engage-

ment im Nachhaltigkeitsbereich (Stichwort: Corporate Social Responsibili-

ty, CSR) zu geben. In Zukunft sollen demnach umfassende Informationen 

zu „Strategien, Risiken und Ergebnissen“ in vier Gebieten offengelegt 

werden: Umwelt, Soziales und Arbeitnehmerbelange, Achtung von Men-

schenrechten und Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Börsenno-

tierte Unternehmen sollen zudem verpflichtet werden, Angaben zum Thema 

der Diversity/Vielfalt der Leitungsgremien zu machen. 

 

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) bekennt sich ausdrück-

lich zu den Fragen Transparenz und Nachhaltigkeit/CSR, hält den Richtli-

nienvorschlag der EU-Kommission über eine Ausweitung der bestehenden 

Berichtspflichten jedoch für problematisch, u. a. da hierdurch eine unnötige 

Mehrbelastung etlicher Unternehmen erzeugt würde, die vor allem auch 

den Mittelstand teilweise unverhältnismäßigen Anforderungen aussetzen 

würde. Das bisherige Prinzip der Freiwilligkeit und der marktbasierten An-

reize in der Nachhaltigkeitsberichterstattung hat sich als effektiv erwiesen, 

weswegen eine neue europäische Rechtsvorschrift fehl am Platze ist. Aus 

diesen Gründen plädiert der BDI dafür, den Vorschlag der EU-Kommission 

zurückzuziehen bzw. abzulehnen. 

 

 

 

 

 

 
Der BDI ist der Spitzenverband der deutschen Industrie und der industrienahen Dienstleis-
ter in Deutschland. Er spricht für 38 Branchenverbände und 15 Landesvertretungen und re-
präsentiert die politischen Interessen von über 100 000 Unternehmen mit gut acht Millionen 
Beschäftigten gegenüber Politik und Öffentlichkeit. 
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1. Für die deutsche Industrie ist die Schaffung von Transparenz über 

das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen im Nachhal-

tigkeitsbereich ein zentrales Anliegen. Auch immer mehr Unter-

nehmen haben in den letzten Jahren die potenziellen Vorteile einer 

umfassenden Offenlegung ihrer Nachhaltigkeitsleistungen er-

kannt. Der Nutzen hiervon hängt jedoch sehr stark von den spezi-

fischen Gegebenheiten der einzelnen Unternehmen ab, weshalb 

nicht angenommen werden kann, dass der Vorteil flächendeckend 

und für alle Unternehmen gleich ist. Unternehmen sind viel besser 

positioniert, den für sie möglichen Nutzen der Nachhaltigkeitsbe-

richterstattung abzuschätzen, weshalb diese Offenlegungspraxis 

auch in Zukunft auf freiwilliger Basis erfolgen sollte. Ferner gibt 

es für die These der EU-Kommission, dass durch mehr Transpa-

renz und einer verpflichtenden Berichterstattung eine erhöhte 

Wettbewerbsfähigkeit Europas erzielt werden kann, keine empiri-

sche Grundlage. Transparenz ist Ausdruck von erfolgreich agie-

renden Unternehmen, und nicht umgekehrt. 

  

2. Die EU-Kommission begründet ihren Vorschlag mit dem Vorlie-

gen eines „Versagens“ des Marktes und der Regulierer. Diese An-

sicht teilt der BDI nicht. Die in den letzten Jahren beständig ge-

stiegene Anzahl von Unternehmen, die über Umwelt- und Sozial-

belange berichten, sowie die rasante Entwicklung  internationaler 

und nationaler Berichtsformate und –standards belegen, dass der 

Markt innerhalb von kürzester Zeit eine extrem hohe Eigendynamik 

entwickelt hat. Von einem Versagen der Regulierer kann ebenfalls 

keine Rede sein, da nach den bestehenden europäischen Rechnungs-

legungsrichtlinien große Kapitalgesellschaften schon heute ver-

pflichtet sind, über nichtfinanzielle Aspekte zu berichten, sofern dies 

für die betreffende Geschäftstätigkeit von Bedeutung ist. 

 

3. Die EU-Kommission würde diese derzeit geltende Regelung, dass 

nur „wesentliche“ Informationen im Lagebericht anzugeben sind, 

mit dem Richtlinienvorschlag untergraben und zu einer Überfrach-

tung der Finanzberichterstattung beitragen. Mit dem Vorschlag 

würden nicht nur bestehende Berichtspflichten über nichtfinanzi-

elle Leistungsindikatoren ausgebaut werden, sondern auch kom-

plett neue Berichtspflichten ohne direkten Bezug zur Geschäfts-

entwicklung im Lagebericht verlangt werden. Die Frage der „We-

sentlichkeit“ ist jedoch eine ganz entscheidende, da nicht pauschal 

angenommen werden kann, dass für alle Unternehmen und Bran-

chen auch dieselben Nachhaltigkeitsthemen relevant sind. Genauso 

variiert das Informationsbedürfnis der Adressaten zu nichtfinanziel-

len Informationen sehr stark von Unternehmen zu Unternehmen 

bzw. von Branche zu Branche. Eine pauschale und umfassende Be-

richtspflicht lehnt der BDI aufgrund der sehr unterschiedlichen 

und unternehmensspezifischen Gegebenheiten ab. 
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ein extrem aufwendiger und kostspieliger Prozess. Die Schätzungen 

der Kommission, dass mit dem neuen Richtlinienvorschlag jährliche 

Mehrkosten von weniger als 5.000 Euro für die Unternehmen ent-

stehen würden, sind viel zu niedrig, da diese u. a. nicht die Einfüh-

rung entsprechender Strukturen zur Erhebung der Daten oder die 

jährliche Prüfung der zusätzlichen Informationen im Lagebericht be-

rücksichtigen. Realistischere Schätzungen gehen von Kosten von 

circa 155.000 bis 604.000 Euro pro Jahr aus. Eine derartige Mehrbe-

lastung würde die europäischen Unternehmen im internationalen 

Wettbewerb benachteiligen und sollte dringendst vermieden werden. 

 

5. Nach Ansicht des BDI würde die von der EU-Kommission vorge-

schlagene Berichtspflicht vor allem den Mittelstand teilweise unver-

hältnismäßigen Anforderungen und Kosten aussetzen, denen nur ein 

geringer Nutzen eines kleinen Adressatenkreises gegenüberstehen 

würde. Selbst wenn die Kommission wie vorgesehen Unternehmen 

mit bis zu 500 Mitarbeitern von der Regulierung ausnehmen würde, 

orientiert sich dieser Schwellenwert unzureichend an den Realitäten 

und Größenverhältnissen des deutschen industriellen Mittelstandes, 

der im europäischen Vergleich überproportional belastet würde. So 

wären laut (konservativen) Schätzungen des Instituts für Mittel-

standsforschung in Deutschland circa 3000 Unternehmen mit mehr 

als 500 Mitarbeitern und mehr als 40 Mio. Jahresumsatz betroffen. 

 

6. Wenngleich der neue Richtlinienvorschlag rein formell das primäre 

Ziel verfolgt, die Unternehmen zu mehr Transparenz zu bewegen, 

hat die EU-Kommission ebenfalls zu erkennen gegeben, dass sie mit 

dem Vorhaben ein noch stärkeres gesellschaftliches Engagement der 

Unternehmen erzwingen möchte. Dieses Vorgehen könnte sich je-

doch in der Realität eher kontraproduktiv auf die Motivation der Un-

ternehmen auswirken, da CSR zunehmend als Regulierung und we-

niger als freiwilliger Beitrag der Wirtschaft zu einer nachhaltigen 

Entwicklung, der über die gesetzlichen Forderungen hinausgeht, 

wahrgenommen werden würde. CSR-Aktivitäten von Unternehmen 

im In- und Ausland sollten keinesfalls verpflichtend gemacht wer-

den – weder direkt noch indirekt. 

 

7. Auch die geplante Verpflichtung von großen kapitalmarktorientier-

ten Unternehmen zur Berichterstattung über ihre Diversitätspolitik 

ist kritisch zu bewerten, da es einerseits keinen empirischen Kau-

salzusammenhang zwischen einer (wirtschaftlich) erfolgreicheren 

Unternehmensführung und ein von größerer Vielfalt geprägtes Lei-

tungsgremium gibt, und andererseits eine Berichtspflicht zur Besei-

tigung von unterstellter Diskriminierung unangebracht ist, da hier-

mit nicht die Regulierung bestimmter Sachverhalte sondern allein 

die Unternehmensentwicklung offengelegt werden soll. 

 

8. Der Vorschlag zur Offenlegung nichtfinanzieller Informationen 

wurde auf Basis der noch bestehenden Rechnungsrichtlinien am 

16. April 2013 veröffentlicht, obwohl am gleichen Tag der Trilog-

kompromiss zur Neukonzeption der europäischen Rechnungsle-
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und 7. Richtlinie veröffentlicht wurde. Die damals beschlossene 

neue europäische Rechnungslegungsrichtlinie (2013/34/EU) ist 

durch die Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

am 29. Juni 2013 mittlerweile in Kraft getreten. Rechtsdogmatisch 

ist eine erneute Überarbeitung der beiden Richtlinien, deren voran-

gegangene Überarbeitung und Überführung in eine einzige neue eu-

ropäische Rechnungslegungsrichtlinie zum Zeitpunkt der Veröffent-

lichung noch nicht formal abgeschlossen bzw. in Kraft getreten ist, 

geschweige denn von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden konnte, 

problematisch, da es zu erheblicher Rechtsunsicherheit und ggf. um-

fassenden Änderungen in den Verhandlungen zu der vorliegenden 

Kommissionsinitiative kommen kann. 
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Der BDI teilt die Ansicht der EU-Kommission, dass die Schaffung 

von Transparenz über das ökologische und soziale Engagement von 

Unternehmen grundsätzlich ein erstrebenswertes Ziel ist. Auch immer 

mehr Unternehmen haben in den letzten Jahren die potenziellen Vor-

teile einer transparenten Offenlegung ihrer Nachhaltigkeitsleistungen 

im Lagebericht bzw. in einem separaten Nachhaltigkeitsbericht er-

kannt: Einerseits wird hierdurch nach außen das gestiegene Informati-

onsbedürfnis von Finanzmärkten, Stakeholdern und Medien abgedeckt, 

andererseits wird nach innen der Stellenwert des Themas Nachhaltigkeit 

in das unternehmerische Bewusstsein aller Mitarbeiter gerückt. Diese 

Aspekte gilt es in Zukunft noch stärker zu betonen. 

 

Dennoch muss berücksichtigt werden, dass der Nutzen einer umfassen-

den Offenlegung der Nachhaltigkeitsleistungen eines Unternehemsn 

auch sehr stark von den jeweiligen Gegebenheiten der einzelnen Un-

ternehmen selbst abhängt. Es kann nicht angenommen werden, dass 

der Nutzen für alle Unternehmen, für alle Größenklassen, für alle 

Branchen und für alle Stakeholder gleich ist. Unternehmen sind viel 

besser in der Lage, den möglichen Nutzen einer umfassenden Nach-

haltigkeitsberichterstattung einzuschätzen, weshalb diese Offenle-

gungspraxis auch in Zukunft auf freiwilliger Basis erfolgen sollte.  

 

Ungeachtet der Bedeutung von unternehmerischer Transparenz ist 

darüber hinaus mehr als fraglich, ob das von der EU-Kommission for-

mulierte Ziel einer erhöhten Wettbewerbsfähigkeit Europas durch um-

fassendere Berichtspflichten seitens der Unternehmen erreicht werden 

kann. In ihrem Richtlinienvorschlag argumentiert die Kommission, dass 

die Offenlegung von nichtfinanziellen Informationen eine Vorausset-

zung für eine effektivere und erfolgreichere Unternehmensführung ist. 

Für diese These gibt es jedoch keine empirische Grundlage.  

 

Vielmehr haben Studien (z.B. der Princeton University) gezeigt, dass 

die Kausalität in genau der entgegengesetzten Richtung verläuft: Erfolg-

reich agierende Unternehmen können es sich leisten, Ressourcen und 

Mittel zur Berichterstattung über ihr Engagement in Umwelt- und Sozi-

albelangen bereitzustellen. Um mehr Transparenz zu gewährleisten, 

sollten folglich nicht zusätzliche Belastungen durch umfassendere Be-

richtspflichten erzeugt werden, sondern vielmehr die politischen Rah-

menbedingungen und gesetzlichen Regelungen darauf abzielen, innova-

tives und nachhaltiges Unternehmertum in Deutschland und Europa zu 

fördern und gewährleisten. 

 

2. Marktdruck und bestehende Berichtspflichten stellen Transpa-

renz über Nachhaltigkeitsleistungen ausreichend sicher 

 

Die EU-Kommission begründet ihren Richtlinienvorschlag für zusätz-

liche Berichtspflichten über Umwelt- und Sozialbelange bzw. die Ein-

führung einer Berichtspflicht über die Diversitätspolitik eines Unter-

nehmens mit dem Vorliegen eines „Versagens“ des Marktes und der 

Regulierer. Nach ihrer Auffassung bestehen signifikante Unterschiede 
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keitsleistungen von Unternehmen. Ferner würden bisher nur wenige 

Großunternehmen nichtfinanzielle Informationen in zufriedenstellen-

dem Umfang offenlegen. Diese Begründung der EU-Kommission zum 

Ausbau der Berichtspflichten teilt der BDI nicht. 

 

Die Anzahl der Unternehmen in Europa, die angesichts des aus dem 

Markt heraus gestiegenen Drucks jährliche Nachhaltigkeits- oder CSR-

Berichte veröffentlichen, ist in den letzten Jahren beständig gestiegen. 

Insbesondere große Unternehmen erkennen immer mehr einen Markt-

vorteil darin, umfassende Informationen über Umwelt- und Sozialbe-

lange zu veröffentlichen. So berichten laut einer aktuellen Studie von 

KPMG bereits knapp 90 Prozent der 100 umsatzstärksten Unternehmen 

in Deutschland über ihr gesellschaftliches Engagement (2008 waren es 

noch 83 Prozent). Parallel hierzu wurden in den letzten Jahren zahlrei-

che internationale und nationale Berichtsformate und –standards ge-

schaffen, die sich rasant und immer ambitionierter weiterentwickeln 

(siehe die aktuelle Diskussion um die Version 4.0 des GRI-Standards 

oder zu „Integrierter Berichterstattung“).  

 

Diese Entwicklungen belegen, dass der Markt innerhalb von kürzester 

Zeit und ohne jegliche regulatorische Vorgaben eine extrem hohe Ei-

gendynamik entwickelt hat. Der Bedarf einer gesetzlichen Regulierung 

aufgrund eines Marktversagens erschließt sich daher nicht. Tatsächlich 

könnten die pauschalierenden Verpflichtungsansätze der EU-

Kommission der aktuellen Marktdynamik abträglich sein, da gesetzlich 

vorgegebene Einhaltungen von Mindeststandards in der Regel die Moti-

vation zur Diskussion und ambitionierten Weiterentwicklung entspre-

chender Standards eher abbremsen. 

 

Von einem Versagen der Regulierer kann nach Ansicht des BDI eben-

falls keine Rede sein. Der Deutsche Rechnungslegungsstandard (DRS) 

20 legt umfassende Berichtspflichten nichtfinanzieller Leistungsindi-

katoren für den Konzernabschluss fest. Die nichtfinanziellen Informa-

tionen als Bestandteil des Lageberichts für große Kapitalgesellschaf-

ten unterliegen den gesetzlichen Regelungen der Abschlussprüfung 

und bezogen auf kapitalmarktorientierte Unternehmen der Regulie-

rung durch die DPR (Deutsche Prüfstelle der Rechnungslegung).  

 

Auch auf europäischer Ebene ist die Offenlegungspflicht von Unter-

nehmen bezüglich Informationen nichtfinanzieller Art bereits seit 

2003 geregelt (siehe die bisherigen Rechnungslegungsrichtlinien 

78/660/EWG und 83/349/EWG bzw. die am 29. Juni 2013 in Kraft ge-

tretene neue europäische Rechnungslegungsrichtlinie 2013/34/EU). 

Demnach sind große Kapitalgesellschaften schon heute verpflichtet, 

nichtfinanzielle Informationen in Bezug auf Umwelt- und Arbeitneh-

merbelange zu geben, sofern dies für die betreffende Geschäftstätigkeit 

von Bedeutung ist. Seit der Umsetzung dieser Bestimmung sind deut-

sche Unternehmen diesen rechtlichen Vorgaben nicht nur nachge-

kommen, sondern haben – wie bereits angeführt – in vielen Fällen 

über ihren gesetzlichen Verpflichtungen hinaus aufwendige Nachhal-

tigkeitsberichte erstellt.  
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Überfrachtung der Finanzberichterstattung  

 

Die Kommission schlägt als Reaktion auf das von ihr postulierte 

„Versagen“ des Marktes und der Regulierer eine Ausweitung der un-

ternehmerischen Berichtspflichten vor. Der Richtlinienvorschlag wür-

de in dieser Hinsicht jedoch nicht aktuell bestehende Anforderungen  

ausbauen (d. h. die Berichtspflicht über nichtfinanzielle Leistungsin-

dikatoren), sondern mit der gesetzlichen Verpflichtung zur Erstellung 

einer „Erklärung“ zu Nachhaltigkeits- und Diversitätspolitiken kom-

plett neue Berichtspflichten einführen.  

 

Es ist ein wesentlicher Unterschied, ob bereits bestehende Berichts-

pflichten über nichtfinanzielle Leistungsindikatoren – sofern für das 

Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft aus-

schlaggebend – ausgebaut werden, oder ob eine Erklärung zur Nach-

haltigkeitspolitik des Unternehmens in den vorgegebenen Themenge-

bieten ohne direkten Bezug zur Geschäftsentwicklung in den Lagebe-

richt aufgenommen werden muss. Außerdem handelt es sich hierbei 

um Berichtspflichten mit unterschiedlichen Anwendungsbereichen. 

So sind nichtfinanzielle Leistungsindikatoren von großen Kapitalge-

sellschaften mit einer Beschäftigtenzahl ab 250 Mitarbeitern vorzule-

gen, die Nachhaltigkeitspolitik des Unternehmens nach dem Vor-

schlag jedoch nur ab der Beschäftigtenzahl von 500 Mitarbeitern. 

 

Der Richtlinienvorschlag der EU-Kommission ist somit höchst prob-

lematisch, weil er das bestehende und funktionierende System der La-

geberichterstattung völlig unangemessen aushöhlen und zu einer 

Überfrachtung der Finanzberichterstattung beitragen würde. Aufgabe 

eines Lageberichts ist die Beschreibung der gegenwärtigen und abseh-

baren Geschäftsentwicklung des Unternehmens, des Geschäftsverlaufs 

und des Geschäftsergebnisses. Ausschlaggebend sind dabei Aspekte wie 

die Umsatz- und Auftragsentwicklung, die Analyse und Erläuterung von 

finanziellen Leistungsindikatoren, die Ertrags-, Finanz- und Vermö-

genslage, Investitionen, Finanzierungsvorhaben und –maßnahmen und 

Entwicklungen im Personalbereich. 

 

Die aktuellen Grundsätze der Lageberichterstattung, wonach die Dar-

stellung von unwesentlichen Informationen vermieden werden muss, 

würden durch die neuen Berichtspflichten konterkariert werden. Un-

ternehmen würden nämlich dazu verpflichtet werden, Informationen 

über eine Reihe von Themen zu veröffentlichen, die nicht in allen Fäl-

len für die eigene Geschäftstätigkeit von elementarer Bedeutung sind.  

 

Auch der sogenannte „Comply or Explain“-Ansatz, dass wenn über 

ein Themenbereich nicht berichtet wird, erklärt werden muss, warum 

nicht, ändert nichts an der Tatsache, dass Unternehmen sich fortan zu 

Themen äußern müssten, die für die Geschäftsentwicklung nicht 

zwingend relevant sind. Außerdem wird befürchtet, dass der „Comply 

or Explain“-Ansatz dazu führen könnte, dass Unternehmen zu gewis-

sen Themen in Erklärungsnot geraten würden und damit ein faktischer 
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litiken entstehen würde. 

 

Die Frage der „Wesentlichkeit“ für den Geschäftsverlauf ist eine ganz 

entscheidende. Es kann nicht pauschal angenommen werden, dass für 

alle Unternehmen und Branchen auch dieselben Nachhaltigkeitsthemen 

relevant sind. Genauso variiert das Informationsbedürfnis der Adressa-

ten zu nichtfinanziellen Informationen sehr stark von Unternehmen zu 

Unternehmen bzw. von Branche zu Branche. Eine pauschale und um-

fassende Berichtspflicht lehnt der BDI aufgrund der sehr unterschied-

lichen und unternehmensspezifischen Gegebenheiten ab. 

 

4. Unverhältnismäßige Kosten und Bürokratie vermeiden 

 

Die Gewährleistung von Transparenz im Nachhaltigkeitsbereich ist für 

Unternehmen ein extrem aufwendiger Prozess, da umfangreiche Infor-

mationen und Daten gesammelt werden müssen, nicht nur in den eige-

nen Betrieben sondern auch bei den jeweiligen Zulieferern. Die Realitä-

ten und Anforderungen des globalen Lieferkettenmanagements hängen 

zudem sehr stark von der jeweiligen Branche ab, weshalb eine Be-

standsaufnahme von ökologischen und sozialen Informationen in eini-

gen Fällen deutlich schwieriger ist als in anderen.  

 

Neben dem hohen Aufwand sind auch die hohen Kosten einer ausführli-

chen Erfassung von Nachhaltigkeitsinformationen ein wesentlicher Fak-

tor für deutsche Unternehmen. Laut einem Bericht der Bundesregierung 

aus dem Jahr 2010 belaufen sich schon heute die Ausgaben zur Erfül-

lung der Berichtspflichten unter den bereits geltenden EU-Richtlinien 

auf circa 25 Mrd. Euro pro Jahr.  

 

Angesichts dieser Sachlage hat der BDI stets die Ansicht vertreten, dass 

eine umfassende Nachhaltigkeitsberichterstattung auf freiwilliger Basis 

erfolgen sollte. Unternehmen sind in der Regel viel besser positioniert, 

im Verhältnis zu Kosten und Aufwand den für sie möglichen Nutzen ei-

ner solchen Offenlegungspraxis abzuschätzen und infolgedessen die ef-

fektivsten Methoden zur Schaffung von Transparenz über ihre Aktivitä-

ten auszuwählen. Unternehmen sollten auch in Zukunft selber entschei-

den können, auf welche Weise, in welchem Umfang und in welchen 

Themengebieten sie ihre Nachhaltigkeitsleistungen kommunizieren 

möchten. Dies entspricht dem Prinzip der unternehmerischen Freiheit. 

 

Gerade in Zeiten der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise handelt es 

sich bei einer Ausweitung der bestehenden Berichtspflichten um eine 

deutliche Mehrbelastung, die viele Unternehmen vor große bürokrati-

sche und finanzielle Herausforderungen stellen und im internationalen 

Wettbewerb benachteiligen würde.  

 

Die Kommission schätzt, dass mit dem neuen Richtlinienvorschlag 

Mehrkosten von lediglich 600 bis 4.300 Euro für die Unternehmen pro 

Jahr entstehen würden. Angesichts des oben beschriebenen Aufwands 

erscheinen diese Zahlen wenig realistisch. Darüber hinaus hat die 

Kommission in ihrem „Impact Assessment“ wichtige Faktoren wie den 
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angemessen berücksichtigt.  

  

Schätzungen des CSES aus dem Jahr 2011 zufolge belaufen sich die 

Kosten für Unternehmen zur umfassenden Offenlegung nichtfinanzieller 

Informationen auf circa 155.000 bis 604.000 Euro pro Jahr. Schon die 

Aufführung der Informationen im Lagebericht – wie von der Kommis-

sion gefordert – hätte eine jährliche externe Prüfung zur Folge und wäre 

mit spürbar zusätzlichen Kosten und Aufwand verbunden. Eine derart 

unverhältnismäßige Belastung der Unternehmen durch zusätzliche eu-

ropäische Rechtsvorschriften sollte unbedingt vermieden werden. 

 

5. Keine unnötige Belastungen des Mittelstands 

 

In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Umfragen gezeigt, dass 

sich mittelständische Unternehmen in Deutschland im Verhältnis zum 

Umsatz überproportional stark im Nachhaltigkeitsbereich engagieren. 

Nur die wenigsten von ihnen nutzen jedoch eine formelle Berichterstat-

tung zur Transparenzerzeugung über ihr gesellschaftliches Engagement, 

da sie in der Regel in ihrem regionalen Umfeld tätig sind und andere 

Kanäle zur Kommunikation bevorzugen.  

 

Nach Ansicht des BDI würde die von der EU-Kommission nun vorge-

schlagene Berichtspflicht vor allem den Mittelstand teilweise unverhält-

nismäßigen Anforderungen und Kosten aussetzen, denen nur ein gerin-

ger Nutzen eines kleinen Adressatenkreises gegenüberstehen würde. 

Selbst wenn die Kommission wie vorgesehen Unternehmen mit bis zu 

500 Mitarbeitern und weniger als 40 Millionen Euro Jahresumsatz oder 

einer Bilanzsumme von weniger als 20 Millionen Euro von der Regulie-

rung ausnimmt, orientieren sich diese rein quantitativen Anwendungs-

kriterien unzureichend an den Realitäten und Größenverhältnissen des 

deutschen industriellen Mittelstandes.  

 

Mit dem neuen Richtlinienvorschlag würden in Deutschland etliche mit-

telständische Unternehmen erfasst und im europäischen Vergleich über-

proportional belastet werden. So wären laut (konservativen) Schätzun-

gen des Instituts für Mittelstandsforschung in Deutschland circa 3000 

Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern und mehr als 40 Mio. Jah-

resumsatz betroffen (circa 2.100 Kapitalgesellschaften bzw. 900 Perso-

nengesellschaften oder Einzelunternehmen). 

 

Doch auch Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern würden mit 

der Richtlinie neuen Belastungen ausgesetzt werden. So ist u. a. zu er-

warten, dass die bereits heute für KMUs sehr aufwendig zu beantworte-

ten Nachhaltigkeitsanfragen seitens der verschiedenen Geschäftspartner 

noch weiter steigen dürften, da viele von ihnen nun verpflichtet würden, 

auch wesentliche Informationen und Daten in Bezug auf Nachhaltigkeit 

entlang der Lieferkette bereitzustellen. Dies hätte zur Folge, dass jeder 

Lieferant oder Dienstleister gegenüber seinen Zulieferern in Zukunft 

verstärkt aufgefordert würde, umfangreiche Daten zu den ökologischen 

und sozialen Aspekten seiner Tätigkeit vorzuweisen. 
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so genannten „Mid Caps“ in den Größenklassen 250 bis 499 bzw. 500 

bis 999 Beschäftigte einen überdurchschnittlichen Innovations- und 

Wachstumsbeitrag. So erwirtschaften die in Deutschland fast 3.200 Un-

ternehmen des verarbeitenden Gewerbes mit mindestens 250 und weni-

ger als 1.000 Mitarbeitern rund 22 Prozent der Umsätze aller deutschen 

Unternehmen und beschäftigen rund 22 Prozent aller Mitarbeiter. Ange-

sichts der zentralen Bedeutung der zahlreichen mittelgroßen bzw. in-

dustriellen Familienunternehmen sollte von direkten – aber auch indi-

rekten – Mehrbelastungen des Mittelstands zur Wahrung der internatio-

nalen Wettbewerbsfähigkeit dringend abgesehen werden.  

 

Spätestens seit dem Small Business Act gilt in der EU das Motto „Think 

small first“. Im März 2013 hat die Kommission u. a. in diesem Kontext 

die Mitteilung „Intelligente Regulierung – Anpassung an die Bedürfnis-

se kleiner und mittlerer Unternehmen“ veröffentlicht, um den Bürokra-

tieabbau für KMU zu verstärken. Die Maßnahmen des Richtlinienvor-

schlags sind genau das Gegenteil dessen, was die Kommission mit ihrer 

Mitteilung angekündigt hat. Zusätzliche bürokratische Anforderungen 

belasten insbesondere den Mittelstand und gefährden seine Wettbe-

werbsfähigkeit. 

 

6. Keine gesetzliche Verpflichtung von CSR  

 

Wenngleich der neue Richtlinienvorschlag rein formell das primäre Ziel 

verfolgt, die Unternehmen zu mehr Transparenz zu bewegen, hat die 

EU-Kommission ebenfalls zu erkennen gegeben, dass sie mit dem Vor-

haben ein noch stärkeres gesellschaftliches Engagement der Unterneh-

men erzwingen möchte. Die EU-Kommission verkennt hierbei jedoch, 

dass sich laut Umfragen die überwältigende Mehrheit der Unternehmen 

bereits freiwillig und über bestehende gesetzliche Vorschriften hinaus in 

Umwelt- und Sozialbelangen engagiert. In Deutschland z. B. geben die 

Unternehmen laut Engagementbericht 2012 der Bundesregierung jähr-

lich über 11 Mrd. Euro für freiwillige und wohltätige Maßnahmen im 

Umwelt- und Sozialbereich aus.  

 

Die These der EU-Kommission, dass mit neuen Berichtspflichten ein 

noch stärkeres Engagement erzeugt werden könnte, ist unbegründet und 

könnte sich eher kontraproduktiv auf die Motivation der Unternehmen 

auswirken. Der Kommissionsvorschlag würde nämlich dazu beitragen, 

CSR zu einem Pflichtenheft zu degradieren, anstatt verantwortungsbe-

wusstes Wirtschaften zu fördern. CSR würde zunehmend als Regulie-

rung und weniger als freiwilliger Beitrag der Wirtschaft zu einer nach-

haltigen Entwicklung, der über die gesetzlichen Forderungen hinaus-

geht, wahrgenommen werden. CSR-Aktivitäten von Unternehmen im 

In- und Ausland sollten keinesfalls verpflichtend gemacht werden – we-

der direkt noch indirekt. Der BDI begrüßt, dass auch die Bundesregie-

rung stets dieser Ansicht gefolgt ist. 
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Diversity  

 

Mit dem Richtlinienvorschlag der EU-Kommission sollen künftig 

große kapitalmarktorientierte Unternehmen ebenfalls verpflichtet 

werden, ihren Lagebericht um Angaben zu ihrer Diversitätspolitik zu 

erweitern. Hiervon erwartet die Kommission eine Erhöhung der Viel-

falt der jeweiligen Leitungsgremien, eine Durchbrechung des sogenann-

ten „Gruppendenkens“ sowie eine wirksamere Kontrolle der Geschäfts-

leitung und robustere Unternehmensführung. Auch hier führt der Vor-

schlag jedoch keine Studien oder sonstige Nachweise an, die die These 

einer (wirtschaftlich) erfolgreicheren Unternehmensführung durch ein 

von größerer Vielfalt geprägtes Leitungsgremium untermauern könnten. 

Diesen mangelnden Kausalzusammenhang hatte auch der Folgenab-

schätzungsausschuss der Kommission kritisiert. 
 

Durch mehr Transparenz in Bezug auf die Diversitätspolitik soll die 

Gleichstellung gefördert und Diskriminierung in den Entscheidungs-

gremien bekämpft werden. Diese Begründung für ein Tätigwerden der 

EU verkennt jedoch, dass jegliche Form der Diskriminierung bereits 

durch EU-Rechtsakte gesetzlich verboten ist. Warum eine Berichts-

pflicht darüber hinaus die derzeit nach Ansicht der Kommission in Un-

ternehmen existierende Diskriminierung beseitigen können soll, ist vor 

allem vor dem Hintergrund nicht nachvollziehbar, dass mit Berichts-

pflichten nicht die Regulierung bestimmter Sachverhalte, sondern allein 

die Unternehmensentwicklung offengelegt werden soll.  
 

Zu kritisieren ist auch die mangelnde Herstellung von Kohärenz zwi-

schen der hier vorliegenden Berichtspflicht mit der des CRD-IV-

Regelungspakets
1
. Dort wird in Art. 86 Abs. 2 a lit.aa) für Kreditinstitu-

te und Wertpapierfirmen eine Zielvorgabe für die Vertretung des unter-

repräsentierten Geschlechts im Leitungsorgan festgelegt. Die Zielvor-

gabe, die Strategie zur Anhebung des Anteils des unterrepräsentierten 

Geschlechts und ihre Umsetzung sind gemäß Artikel 422 Absatz 2 

Buchstabe c der Verordnung bekanntzugeben. Die Berichtspflicht des 

Art. 422 der Verordnung erstreckt sich dabei auf die Diversitätsstrategie 

für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsorgans, Ziele und einschlä-

gige Zielvorgaben der Strategie sowie Zielerreichungsgrad. Allein be-

zogen auf das Kriterium „Geschlecht“ gilt hier eine unterschiedliche 

Methodik.   
 

Auch im separaten Vorschlag der EU-Kommission zur „Gewährleistung 

einer ausgewogeneren Vertretung von Frauen und Männern unter den 

nicht geschäftsführenden Direktoren / Aufsichtsratsmitgliedern börsen-

notierter Gesellschaften und über damit zusammenhängende Maßnah-

men (COM (2012) 614)“ werden umfassende Berichtspflichten in Art. 5 

des Richtlinientextes vorgeschlagen, die mit dem vorliegenden Vor-

schlag nicht kohärent sind.  

 

                                                      
1
 Verordnung über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen bzw. 

Richtlinie über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von 

Kreditinstituten und Wertpapierfirmen 
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Art. 5 Abs. 2 „jährlich Angaben zu dem Zahlenverhältnis von Frauen 

und Männern in ihren Leitungsorganen und zwar getrennt nach nicht 

geschäftsführenden Direktoren / Aufsichtsratsmitgliedern und ge-

schäftsführenden Direktoren / Vorstandsmitgliedern sowie zu den im 

Hinblick auf die Zielvorgaben des Absatzes 1 und des Artikels 4 Absatz 

1 getroffenen Maßnahmen vorzulegen und diese Angaben in geeigneter 

und leicht zugänglicher Form auf den Webseiten der Unternehmen zu 

veröffentlichen“. Darüber hinaus besteht eine Pflicht zur Begründung 

und zur Beschreibung von Maßnahmen, „die die Gesellschaft ergriffen 

hat oder zu ergreifen gedenkt, um die Zielvorgaben zu erreichen bezie-

hungsweise die Verpflichtungen zu erfüllen“.  
 

Dieses Beispiel zeigt sehr deutlich, welche zusätzlichen bürokratischen 

Belastungen für Unternehmen entstehen würden, sofern der vorliegende 

Vorschlag und der Vorschlag zur Einführung einer EU-Geschlechter-

quote verabschiedet würden. Eine Doppelbelastung würde allein 

dadurch entstehen, dass diese Informationen nicht im Bericht zur Unter-

nehmensführung anzugeben wären, sondern auf der Webseite des Un-

ternehmens. Die Unterschiedlichkeit der Kriterien und Art der Bericht-

erstattung dürfte (im Falle der Verabschiedung) die Notwendigkeit ent-

stehen lassen, völlig getrennte Berichte zu erstellen. 

 

8. Kritik an der Vorgehensweise der EU-Kommission 

 

Der Vorschlag zur Offenlegung nichtfinanzieller Informationen wurde 

auf Basis der noch bestehenden Rechnungsrichtlinien am 16. April 

2013 veröffentlicht, obwohl am gleichen Tag der Trilogkompromiss 

zur Neukonzeption der europäischen Rechnungslegung und damit die 

Zusammenführung der bislang bestehenden 4. und 7. Richtlinie veröf-

fentlicht wurde. Die damals beschlossene neue europäische Rech-

nungslegungsrichtlinie (2013/34/EU) ist durch die Veröffentlichung 

im Amtsblatt der Europäischen Union am 29. Juni 2013 mittlerweile 

in Kraft getreten. 

 

Rechtsdogmatisch ist eine erneute Überarbeitung der beiden Richtlinien, 

deren vorangegangene Überarbeitung und Überführung in eine einzige 

neue europäische Rechnungslegungsrichtlinie zum Zeitpunkt der Veröf-

fentlichung noch nicht formal abgeschlossen bzw. in Kraft getreten ist, 

geschweige denn von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden konnte, 

problematisch, da es zu erheblicher Rechtsunsicherheit und ggf. umfas-

senden Änderungen in den Verhandlungen zu der vorliegenden Kom-

missionsinitiative kommen kann. 

   

So übernimmt die Kommission die Definition großer Kapitalgesell-

schaften nach Art. 3 Nr. 3 und großer Gruppen nach Art. 3 Nr. 5a der 

neuen Rechnungslegungsrichtlinie in Bezug auf Umsatzgröße und Bi-

lanzsumme für den Anwendungsbereich des Art. 46 Nr. 1 b) der 4. 

Richtlinie und Art. 36 (1) der 7. Richtlinie. Obwohl nach der 4. und 7. 

Rechnungslegungsrichtlinie noch die alten Größenklassen gelten, wer-

den damit die Kategorien nach Art. 3 der neuen Rechnungslegungsricht-

linie für große Unternehmen/Gruppen eingeführt.  
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Die Problematik der Überschneidung zeigt sich insbesondere bei Art. 

46a (4) des Kommissionsvorschlags. Die Befreiungsvorschrift für die 

Diversitätspolitik bezieht sich auf die Schwellenwerte nach Art. 27 der 

alten 4. Richtlinie, bei denen am Bilanzstichtag die Grenzen von zwei 

der drei folgenden Größenmerkmale, nämlich Bilanzsumme von 17,5 

Mio. Euro, Nettoumsatzerlös von 35 Mio. Euro oder durchschnittliche 

Anzahl der während des Geschäftsjahres Beschäftigten in Höhe von 250 

nicht überschritten werden dürfen, anstatt die neu geltenden Kategorien 

nach Art. 3 der neuen Rechnungslegungsrichtlinie mit den Größen-

merkmalen Bilanzsumme 20 Mio. Euro und Nettoumsatzerlös 40 Mio. 

Euro anzuwenden. 

 

Aus unserer Sicht muss Art. 3 der neuen Rechnungslegungsrichtlinie 

allgemeine Grundlage für die Kategorisierung aller Unternehmen und 

Gruppen sein, zusätzliche Erleichterungen wie das Heraufsetzen der 

durchschnittlichen Mitarbeiterzahl sind davon unberührt. Keinesfalls 

dürfen aber strengere Kategorien gelten.  

 

Eine zusätzliche Problematik ergibt sich aus dem Vorschlag der Strei-

chung des Art. 46 (4) Befreiungsmöglichkeit mittelgroßer Gesellschaf-

ten von der Berichtspflicht über nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 

nach der 4. Richtlinie. Ohne Zugrundlegung  der Befreiungsmöglichkeit 

nach Art. 19 Nr. 4  der neuen europäischen Rechnungslegungsrichtlinie 

würde sich aus der Streichung des Art. 46 (4) eine Ausweitung der Be-

richtspflichten über nichtfinanzielle Leistungsindikatoren auch auf mit-

telgroße Gesellschaften zwischen 50 und 250 Mitarbeiter ergeben. 

 

 


